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GEG: 65 Prozent erneuerbare Energien ab 2024

Alle Angaben ohne Gewähr!

▪ Ziel: Abhängigkeit von fossilen Energien im 
Gebäudebereich bis 2045 überwinden 

▪ Neu eingebaute Heizungen werden zukünftig mit 
65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben

▪ Regelungen greifen erst bei Heizungstausch

▪ Abhängig von kommunaler Wärmeplanung

▪ Gilt für Heizungswärme und Warmwasser
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Enthält das neue Gebäudeenergiegesetz 
neue Vorschriften zur Stilllegung von 
Heizungen? 

▪ Nein –keine neuen Vorschriften

▪ Grundsätzlich müssen Heizkessel mit einer Betriebsdauer von 
mehr als 30 Jahren stillgelegt werden (das galt schon nach GEG 
2020) –

▪ Dies gilt aber nicht für Brennwert- und 
Niedertemperaturheizkessel

▪ Und auch ncht  wenn Sie selbst im 1-2 Familienhaus  seit 2002 
drin wohnen 
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* Gilt nicht für Besitzer von 1 oder 2-Familienhäuser, die seit 2002 
selbst drin wohnen,

JHV Bürgerverein Ezach

11/10/2023



Neues GEG: gilt für Neubauten und Bestandsgebäude

Betrieb bis 
2045 möglich
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Was passiert jetzt mit meiner Heizung?

Bestehende 
Heizung

Keine Aus-
tauschpflicht, 

Reparatur 
möglich

Bestand und Neubauten 
(außerhalb von Neubaugebieten) 

65 %-Regelung greift noch nicht

Abhängig von Fristen der 
Wärmeplanung*

Die Regelungen gelten gilt nicht für Heizungsanlagen, die vor dem 19.4.2023 (Kabinettsbeschluss) beauftragt wurden und bis zum 
18.10.2024 eingebaut werden.  * Je nach Größe der Kommune ab dem 30.06.2026 (Großstädte mit mind. 100.000 Einwohnenden) bzw. 
dem 30.06.2028 (Gemeinden und Städte mit weniger als 100.000 Einwohnenden)  

01.01.2024

Alle Angaben ohne Gewähr!

Neubau (in Neu-
baugebieten) 

65 %-Regelung 
greift

Neue Heizung



Austauschpflichten, Reparatur, Havarie und 
Härtefälle

Austauschpflicht 

Keine Verschärfung, 
einzig: Fossil betriebene 
Öl- und Gasheizungen 
müssen bis 2045 
ausgetauscht oder 
stillgelegt sein

Heizungsreparatur

→ ohne Anforderungen 

Heizungshavarie* 

• Bis zu 5 Jahre: Einbau jeder 
Heizungsart möglich (Miete, 
Gebrauchtgerät)**

• Heizung mit 65 % EE muss erst 
danach vorhanden sein

• Ist der Anschluss an ein 
Wärmenetz möglich und 
Vertrag mit Netzbetreiber 
geschlossen → Frist-
Verlängerung auf 10 Jahre

* Fristbeginn: Tag der Beginn der Arbeiten zum Austausch der Heizungsanlage. ** Ein zweiter Havariefall und Heizungstausch 
verlängert nicht die 5 Jahresfrist. Der erste Tausch ist maßgeblich. Für den Mindestanteil an erneuerbare Energien müssen bei 
Übergangslösungen steigende Schwellenwerte nicht eingehalten werden.   *** Personen, die mind. 6 Monate ununterbrochen 
einkommensabhängige Sozialleistungen beziehen, werden auf Antrag von der 65 %-EE-Pflicht befreit.

Härtefälle 

• Soziale 
Härten***

• Unbillige Härte 
(Heizungs-
tausch unwirt-
schaftlich) 



Strikte Regelungen für Öl & Gas-Einbau

65 %-Regelung 
greift noch nicht

Einbau von Öl- & Gas-
heizungen weiterhin erlaubt

Beratungsgespräch ist Pflicht

Steigender Mindestanteil 
erneuerbarer Energien 
(Ressourcen begrenzt)

01.01.2024

Steigende Kosten, auch durch 
CO2-Bepreisung zu erwarten

Vorzeitiger Rückbau der 
Anlage droht  

2029: mind. 15 %
2035: mind. 30 %
2040: mind. 60 %
2045: 100 %

Alle Angaben ohne Gewähr!



Erneuerbare Wärmenetze der Zukunft 

Alle Angaben ohne Gewähr!
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30.06.2026 / 
30.06.2028

Wie wirkt sich die Wärmeplanung aus?

Wärmenetz 
ausgewiesen

Bei vorliegendem 
Transformationsplan** 
zum Gasnetz 
→ Einbau einer H2-ready-
Gasheizung möglich, 
• die entweder direkt 

„100 Prozent % H2-
ready“*

• oder umrüstbar ist

• Hauseigene Lösung 
erforderlich 

• 65 %-Regelung 
greift

• Sonderregelungen 
für Havarie & Gas-
Etagenheizungen 
vorhanden

Wasserstoffnetz  
ausgewiesen 

* Keine Auflagen an die schrittweise Erhöhung des EE-Anteils ab 2029    ** Wahrscheinlichkeit für Ausweisung ist fraglich 
aufgrund hoher Hürden und Gefahr von Klagen für Netzbetreiber bei verbindlichen Zusagen

Kein Wärmenetz 
ausgewiesen

Netz vorhanden → Netzanschluss 
oder hauseigene Lösung (65 %-
Regelung greift)
Netz noch nicht vorhanden 
→ Übergangsfristen:
• Einbau herkömmlicher Öl- 

o.  Gasheizung möglich*
• spätestens 10 Jahre nach Einbau 

der „Übergangslösung“ muss 
Wärmenetz-Anschluss erfolgen

Alle Angaben ohne Gewähr!



Kommunale Wärmeplanung in 
Leonberg in Arbeit
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Was passiert bald mit meiner Heizung?

Bestands- und Neubauten 

65 %-Regelung greift 

Abhängig von Fristen der 
Wärmeplanung:

Alle Angaben ohne Gewähr!

30.06.2026 / 
30.06.2028

Neue Heizung

* Wärmeplanung mit rechtlich verbindlicher Ausweisung von Gebieten für Einzelheizungen oder Netze (Wärmenetze oder 
Wasserstoffnetze). Die 65 %-Regelung greift einen Monat nach Bekanntgabe.

• Ab 01.01.2024: wenn rechtl. verbindliche 
Wärmeplanung vorhanden ist*

• Ab 30.06.2026: Kommune mit mind. 100.000 
Einwohnende

• Ab 30.06.2028: Kommune mit weniger als 
100.000 Einwohnende



30.06.2026 / 
30.06.2028

Übersicht hauseigene Lösungen mit 65 %

• Wärmepumpe
• Biomasse (Pellet- o. Scheitholzheizung**) 
• Solarthermie
• Stromdirektheizung***
• Hybridheizung = unterschiedliche Kombinationen 

(Wärmepumpen, Biomasse, Solarthermie, Öl oder Gas)

• Öl- o. Gasheizung mit 65 % erneuerbarem Brennstoff ****

* Kommt zum Tragen, wenn Heizwärme und Warmwasser getrennt erzeugt werden oder mehrere Wärmeerzeuger in einem Gebäude 
vorhanden sind   **Automatisch betrieben  *** abhängig vom energetischen Standard des Gebäudes   **** mögliche Energieträger: 
erneuerbare Brennstoffe wie Biomethan, Bioöl oder grüner bzw. blauer Wasserstoff oder daraus hergestellten Derivaten

Geltungsbereich: nur getauschte bzw. ergänzte Komponenten*

Keine Anforderungen an dezentrale, elektr. Warmwasserbereitung

Alle Angaben ohne Gewähr!



Wärmepumpe

Kältemittel Siedepunkt-20° - -40°
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Prinzip Wärmepumpe
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Solarthermie - Hybridheizung
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Gebäudeenergiegesetz (GEG): Es gibt gar kein 
Verbot für Kaminöfen ab 2024!
▪ 1. BImschV: bis Ende 2024 müssen veraltete Einzelraumfeuerstätten, die zwischen 1995 

und Ende März 2010 zugelassen wurden, stillgelegt, nachgerüstet oder ausgetauscht 
werden müssen,

▪ Neue Kaminöfen, Heizkamine und Kachelöfen reduzieren die Emissionen um bis zu 85 % 
und den Holzverbrauch um rund ein Drittel im Vergleich zu veralteten Feuerstätten.

▪ Es gibt ab 2024 kein Verbot für den Betrieb und Einbau moderner Einzelraumfeuerstätten 
wie Kamin- oder Kachelöfen und Heizkamine. Diese Geräte dürfen auch nach 2024 
betrieben werden, sofern sie den verschärften Anforderungen der 2. Stufe der 1. BImSchV 
entsprechen.
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Heizung mit Biomasse

JHV Bürgerverein Ezach

11/10/2023



CO2-Preis steigt von Jahr zu JahrJHV Bürgerverein Ezach
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BAFA Förderung ab 1.1.24

JHV Bürgerverein Ezach

11/10/2023



JHV Bürgerverein Ezach

11/10/2023



Das Förderverfahren
Künftig KfW
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Solarpaket 1 im Bundestag: Balkonkraftwerke

▪ Keine Anmeldung mehr beim Netzbetreiber 

(Netze BW schon erfolgt)

▪ Einfache Anmeldung Marktstammdatenregister

▪ Module bis 2000 Watt, Wechselrichter 800 Watt

▪ rückwärtsdrehende Zähler geduldet bis Einbau 

Zweirichtungszähler

▪ Schukostecker geduldet (VDE)
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Mit Erneuerbaren 
Energie in die 
Zukunft
Packen wir es an!
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Was bedeutet das 
Gebäudeenergiegesetz für Vermieter?

▪ 1.Variante: Mieterhöhung nach bekanntem Modell

▪ Von den für die Wohnung aufgewendeten Modernisierungskosten können 8 Prozent auf die jährliche Miete umgelegt werden 
aber niemals mehr als 50 Cent pro Quadratmeter im Monat. Von der 50-Cent-Grenze sind jedoch Maßnahmen nicht erfasst, 
die im Zusammenhang mit dem Einbau der Heizungsanlage stehen, die etwa die Verteilung oder Speicherung der Wärme 
betreffen. Solche Maßnahmen können gleichzeitig ausgeführt werden und berechtigen ebenfalls zu 
Modernisierungsmieterhöhung. Insgesamt darf die Mieterhöhung innerhalb von sechs Jahren mehr als 3 Euro pro 
Quadratmeter im Monat betragen. Bei einer Quadratmetermiete bis zu 7 Euro im Monat beträgt die Kappungsgrenze 
insgesamt nur 2 Euro.

▪ 2. Variante: Mieterhöhung in Kombination mit Förderung 

▪ Hat der Vermieter eine Heizungsanlage gemäß den gesetzlichen Vorgaben eingebaut und dafür öffentliche Zuschüsse 
erhalten, kann er zukünftig die jährliche Miete um 10 Prozent der Gesamtkosten für die Wohnung erhöhen. Dabei werden die 
Modernisierungs- und Instandhaltungskosten berücksichtigt, wobei ein pauschaler Instandhaltungsabzug von 15 Prozent 
erfolgt. Die monatliche Miete darf jedoch nicht um mehr als 50 Cent pro Quadratmeter erhöht werden.
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Wärmepumpe - Hybridheizung
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BAFA Förderung bis 31.12.23

JHV Bürgerverein Ezach

11/10/2023


	Folie 1: Das neue „Heizungsgesetz“ Gebäudeenergiegesetz (GEG)
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4: Enthält das neue Gebäudeenergiegesetz neue Vorschriften zur Stilllegung von Heizungen? 
	Folie 5
	Folie 6: Neues GEG: gilt für Neubauten und Bestandsgebäude 
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14: Kommunale Wärmeplanung in Leonberg in Arbeit
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19: Wärmepumpe
	Folie 20: Prinzip Wärmepumpe
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23: Solarthermie - Hybridheizung
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27: Gebäudeenergiegesetz (GEG): Es gibt gar kein Verbot für Kaminöfen ab 2024!  
	Folie 28
	Folie 29: Heizung mit Biomasse
	Folie 30: CO2-Preis steigt von Jahr zu Jahr
	Folie 31: BAFA Förderung ab 1.1.24
	Folie 32
	Folie 33: Das Förderverfahren
	Folie 34: Solarpaket 1 im Bundestag: Balkonkraftwerke
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37: Was bedeutet das Gebäudeenergiegesetz für Vermieter? 
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41: Wärmepumpe - Hybridheizung
	Folie 42: BAFA Förderung bis 31.12.23

